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Kapitel 1

Einleitung und Einführung in das der Arbeit
zugrunde liegende Problem

A. Einleitung

Der Tatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr
nach § 299 StGB1 ist aufgrund seiner Weite mit einer Vielzahl von Unsicherheiten
und streitigen Problemkreisen behaftet.2 Eines dieser kontrovers diskutierten3

Themen ist die Frage, inwieweit Vorteile zugunsten des Anstellungsunternehmens
eines Angestellten oder Beauftragten als sogenannte Drittvorteile strafrechtlich re-
levant sind.

Um dieses Problem näher vorzustellen, sollen an dieser Stelle einige Beispiels-
fälle gebildet werden.

Zunächst zwei Beispiele für „klassische“ Fälle der Bestechlichkeit im ge-
schäftlichen Verkehr nach § 299 Abs. 1 Nr. 1 StGB:

Beispiel 1: A ist Angestellter der X-GmbH. Er verhandelt mit B, einem Angestellten der
Y-GmbH, und C, einem Angestellten der Z-GmbH, jeweils über die Vergabe eines Auftrags
zur Lieferung von Bleistiften für die X-GmbH. Das Angebot der Z-GmbH ist günstiger. A
äußert gegenüber B, die (teurere) Y-GmbH erhalte den Auftrag zur Lieferung der Bleistifte,
wenn die Y-GmbH dem A einen Betrag von 2000 Euro zahle. A erhält von der Y-GmbH die
2000 Euro. Im Gegenzug erhält die Y-GmbH den Auftrag.

Beispiel 2: A ist Angestellter der X-GmbH. Er verhandelt mit B, einem Angestellten der
Y-GmbH, und C, einem Angestellten der Z-GmbH, jeweils über die Vergabe eines Auftrags
zur Lieferung von Bleistiften für die X-GmbH. Das Angebot der Z-GmbH ist günstiger. A
äußert gegenüber B, die (teurere) Y-GmbH erhalte den Auftrag zur Lieferung der Bleistifte,
wenn die Y-GmbH dem Tennisverein, dessen Vorstandsvorsitzender der A ist, einen neuen
Bodenbelag für die Tennishalle spende. Der Tennisverein erhält den neuen Bodenbelag. Im
Gegenzug erhält die Y-GmbH den Auftrag.

Im Beispiel 1 nimmt A einen Vorteil für sich als Gegenleistung dafür an, dass er
die Y-GmbH imWettbewerb beimBezug vonWaren bevorzugt. ImBeispiel 2 nimmt
A diesen Vorteil für einen Dritten (den Tennisverein) an.

1 Siehe zum Wortlaut der Norm nachfolgend Kapitel 2, Abschnitt A.
2 Vgl. Grützner/Momsen, CCZ 2017, 155, 156.
3 Hierzu im Einzelnen unten Kapitel 3.



Es sind jedoch auch Konstellationen denkbar, in denen der Vorteil (in den Bei-
spielen 1 und 2 der Betrag von 2000 Euro beziehungsweise der neue Bodenbelag)
nicht demAngestellten selbst und auch keiner demAngestellten im privaten Bereich
nahestehenden natürlichen oder juristischen Person zukommt, sondern dem Unter-
nehmen, für das der Angestellte handelt. Das ergibt sich daraus, dass im Wirt-
schaftsalltag vor allem größere Unternehmen als Vertragsparteien bei den Ver-
handlungen sowie demAbschluss vonVerträgen in aller Regel vonAngestellten oder
Beauftragten vertreten werden.4

Denkbar wäre etwa folgendes

Beispiel 3: A ist Angestellter der X-GmbH. Er verhandelt mit B, einem Angestellten der
Y-GmbH, und C, einem Angestellten der Z-GmbH, jeweils über die Vergabe eines Auftrags
zur Lieferung von Bleistiften für die X-GmbH. A äußert gegenüber B, die Y-GmbH erhalte
den Auftrag zur Lieferung der Bleistifte, wenn die Y-GmbH der X-GmbH einmalig einen
Betrag von 2000 Euro zahle. Die X-GmbH erhält von der Y-GmbH die 2000 Euro. Im
Gegenzug erhält die Y-GmbH den Auftrag.

Ähnlich aussehen könnte ein

Beispiel 4: A ist Angestellter der X-GmbH. Er verhandelt mit B, einem Angestellten der
Y-GmbH, und C, einem Angestellten der Z-GmbH, jeweils über die Vergabe eines Auftrags
zur Lieferung von Bleistiften für die X-GmbH. A äußert gegenüber B, die Y-GmbH erhalte
den Auftrag zur Lieferung der Bleistifte, wenn die Y-GmbH der X-GmbH einen Rabatt in
Höhe von 20 % gewähre. Die Y-GmbH gewährt den Rabatt. Im Gegenzug erhält die
Y-GmbH den Auftrag.

Wie in den ersten beiden Beispielen nimmt A als Angestellter eines Unterneh-
mens auch in den Beispielen 3 und 4 einen Vorteil als Gegenleistung dafür an, dass er
die Y-GmbH beim Bezug von Waren im Wettbewerb bevorzugt. Empfänger des
Vorteils ist in den beiden letzten Beispielen jeweils die X-GmbH als Anstellungs-
unternehmen des A.

In den ersten beiden Beispielen dürfte der Unrechtsgehalt des Handelns des
Angestellten ohne Weiteres auf der Hand liegen. Die persönlichen und sachfremden
Motive, die der Angestellte seiner Entscheidung zu Grunde legt, lösen bereits wenn
man die Sachverhalte zum ersten Mal liest ein Störgefühl aus.5 In den letzten beiden
Beispielen dagegen würde man – ohne den hier vorgegebenen Kontext – unter
Umständen an Korruption nicht einmal denken, weil es sich um vermeintlich üblich
erscheinende Vertragsverhandlungen handelt.

Vor dem Hintergrund des § 299 Abs. 1 Nr. 1 StGB zeigt sich jedoch, dass in den
Beispielen 2, 3 und 4 jeweils die gleiche Situation gegeben ist: Ein Angestellter
fordert von einem Wettbewerbsteilnehmer einen Vorteil für einen Dritten als Ge-
genleistung dafür, dass der Angestellte den Wettbewerbsteilnehmer im Wettbewerb
bei dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen bevorzugt.

4 Heermann, WRP 2014, 897, 904.
5 Vgl. hierzu auch Ausführungen bei Hampen, S. 86.
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Es stellt sich somit die Frage, wie die aufgezeigte Konstellation, in der der Vorteil
ausschließlich dem Anstellungsunternehmen zufließt, strafrechtlich zu bewerten ist.
Entscheidend ist dabei, ob das Anstellungsunternehmen unter das Tatbestands-
merkmal des „Dritten“ im Sinne des § 299 StGB subsumiert werden kann.

Die Problematik betrifft (aufgrund deren gleichlautenden Wortlauts) grundsätz-
lich sowohl die Wettbewerbs- als auch die Geschäftsherrenvariante.6 In der Praxis
dürften allerdings Fälle, in denen der Angestellte zugunsten des Unternehmens
Vorteile im Gegenzug dafür annimmt, dass er seine Pflichten gegenüber dem Un-
ternehmen verletzt, eher selten vorkommen. Es sind nur wenige Konstellationen
denkbar, in denen der Angestellte im Interesse und für das Unternehmen handelt, und
dabei gleichzeitig seine Pflichten diesem gegenüber verletzt.

B. Momentaner Regelungsstand

Die Frage, inwieweit das Unternehmen Dritter im Sinne des § 299 StGB sein
kann, ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt.

DerWortlaut des § 299 StGB („für sich oder einen Dritten“ beziehungsweise „für
diesen oder einen Dritten“) sieht keine Einschränkung dahingehend vor, wer Dritter
sein oder nicht sein kann. Auf den ersten Blick lässt er es deswegen zu, das Un-
ternehmen unter dieses Tatbestandsmerkmal zu subsumieren.7

In der Literatur herrscht insoweit Uneinigkeit.8Diewohl immer noch herrschende
Meinung geht uneingeschränkt davon aus, dass das Anstellungsunternehmen Dritter
im Sinne der Norm sein könne (siehe hierzu Kapitel 3, Abschnitt A. I.). Danach
unterfielen Konstellationen, in denen ein Angestellter für das Unternehmen Vorteile
aushandelt, dem Straftatbestand des § 299 StGB mit der Folge, dass der Angestellte
sich wegen Bestechung oder Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr strafbar
machte. Eine momentan im Vordringen befindliche Gegenansicht lehnt eine Straf-
barkeit des Angestellten in solchen Fällen dagegen ab (siehe hierzu Kapitel 3, Ab-
schnitt B.). Im Schrifttum wurden außerdem einige differenzierende Vorschläge zur
Lösung des Problems (siehe hierzu Kapitel 3, Abschnitt A. II.) entwickelt, die eine
Abgrenzung von strafbaren zu straffreien Konstellationen ermöglichen sollen. Ins-
gesamt herrscht in der korruptionsstrafrechtlichen Literatur ein uneinheitliches
Meinungsbild.

Obergerichtliche oder höchstrichterliche Rechtsprechung ist – soweit zum jet-
zigen Zeitpunkt ersichtlich – zu dieser Frage bisher nicht ergangen. Das verwundert
auf den ersten Blick, wenn man beachtet, wie häufig derartige Konstellationen im

6 Zur Erläuterung der beiden Begriffe siehe Kapitel 2, Abschnitt A.
7 Vgl. hierzu aber unten Kapitel 3, Abschnitt A. I. 2. b).
8 Siehe zum Meinungsstand mit den entsprechenden Nachweisen ausführlich unten Ka-

pitel 3.
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